
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/10/15 7Ob693/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1987

Norm

MRG §2 Abs1

MRG §2 Abs2

Rechtssatz

Das von einem Dritten mit einem Wohnungseigentumsbewerber, dem ein Anwartschaftsrecht an der

Eigentumswohnung eingeräumt wurde, begründete Bestandrecht ist ein Hauptmietrecht im Sinne des § 2 Abs 1 MRG.

Entscheidungstexte

7 Ob 693/87

Entscheidungstext OGH 15.10.1987 7 Ob 693/87

Veröff: SZ 60/120 = MietSlg XXXIX/46 = WoBl 1988,38 (Würth vgl dagegen Call, 49)
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